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Operatoren in den Fächern Religion, Ethik und Philosophie 

Im Landesabitur müssen die Prüfungsaufgaben für die Abiturientinnen und Abiturienten eindeutig hin-

sichtlich des Arbeitsauftrages und der erwarteten Leistung formuliert sein. Nur bei Einigkeit und Klar-

heit über die in jeder Prüfungsaufgabe erwartete Leistung können die Bewertung und Beurteilung ob-

jektiv, gerecht und landesweit vergleichbar erfolgen. Die Prüfungsaufgaben werden daher mit so ge-

nannten Operatoren (Schlüsselwörtern) formuliert. Ein Operator ist ein Aufforderungsverb wie z. B. 

erläutern, darstellen oder begründen, dessen Bedeutung im Fachkontext möglichst genau spezifiziert 

wird. Bei der Formulierung der Arbeitsanweisungen von Prüfungsaufgaben werden in der Regel nur 

die hier festgelegten Operatoren benutzt.  

Die Verwendung von Operatoren in den Klausuren der Oberstufe ist ein wichtiger Teil der Vorberei-

tung der Schülerinnen und Schüler auf das Abitur. Die Liste der Operatoren soll die Lehrerinnen und 

Lehrer bei der Formulierung von Klausuraufgaben unterstützen. Die beim Formulieren der Aufgaben 

verwendeten Operatoren müssen im Unterricht eingeführt und ihr Gebrauch an verschiedenen Beispie-

len geübt sein. Durch die Benutzung der Operatoren soll den Schülerinnen und Schülern klar werden, 

welche Tätigkeiten und welche Lösungsdarstellung von ihnen erwartet werden. Mit dem konsequenten 

Einsatz der Operatoren wird Missdeutungen von Aufgabenstellungen entgegengewirkt.  

Die in den schriftlichen Abituraufgaben verwendeten Operatoren wurden zwischen verwandten Fä-

chern abgestimmt und vereinheitlicht. In der folgenden Tabelle sind die für die Fächer Religion, Ethik 

und Philosophie relevanten Operatoren definiert. Zudem enthält die Tabelle auch Zuordnungen zu den 

Anforderungsbereichen I, II und III, wobei die konkrete Zuordnung auch vom Kontext der Aufgaben-

stellung abhängt und eine scharfe Trennung der Anforderungsbereiche nicht immer möglich ist.  

 

Operator(en) Definition AFB 

Anforderungsbereich I 

beschreiben die Merkmale eines Bildes oder anderen Materials mit Worten in 
Einzelheiten schildern 

I 

darstellen /  
aufzeigen 

den Gedankengang oder die Hauptaussage eines Textes mit eige-
nen Worten darlegen 

I 

nennen /  
benennen 

ausgewählte Elemente, Aspekte, Merkmale, Begriffe, Personen 
etc. unkommentiert angeben 

I 

skizzieren einen bekannten oder erkannten Sachverhalt oder Gedankengang 
in seinen Grundzügen ausdrücken 

I 

wiedergeben /  
paraphrasieren 

einen bekannten oder erkannten Sachverhalt oder den Inhalt eines 
Textes unter Verwendung der Fachsprache mit eigenen Worten 
ausdrücken 

I 

zusammenfassen die Kernaussagen eines Textes komprimiert und strukturiert dar-
legen 

I 

Anforderungsbereich II 

analysieren /  
untersuchen 

unter gezielter Fragestellung Elemente, Strukturmerkmale und 
Zusammenhänge systematisch erschließen und darstellen 

II 

anwenden einen bekannten Sachverhalt oder eine bekannte Methode auf 
etwas Neues beziehen 

II 
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Operator(en) Definition AFB 

einordnen /  
zuordnen 

einen bekannten oder erkannten Sachverhalt in einen neuen oder 
anderen Zusammenhang stellen oder die Position eines Verfassers 
bezüglich einer bestimmten Denkrichtung, Theorie, Religion etc. 
unter Verweis auf Textstellen und in Verbindung mit Vorwissen 
bestimmen 

II 

erläutern /  
erklären /  
entfalten 

einen Sachverhalt, eine These etc. ggf. mit zusätzlichen Informa-
tionen und Beispielen nachvollziehbar veranschaulichen 

II 

herausarbeiten aus Aussagen eines Textes einen Sachverhalt oder eine Position 
erkennen und darstellen 

II 

in Beziehung setzen Zusammenhänge unter vorgegebenen oder selbst gewählten Ge-
sichtspunkten begründet herstellen 

II 

vergleichen /  
gegenüber stellen 

nach vorgegebenen oder selbst gewählten Gesichtspunkten Ge-
meinsamkeiten, Ähnlichkeiten und Unterschiede ermitteln und 
darstellen 

II 

Anforderungsbereich III 

beurteilen /  
bewerten /  
Stellung nehmen /  
einen begründeten Stand-
punkt einnehmen 

zu einem Sachverhalt unter Verwendung von Fachwissen und 
Fachmethoden sich begründet positionieren (Sach- bzw. Wertur-
teil) 

III 

eigene Überlegungen  
entwickeln 

einen eigenen bewertenden Gedankengang zu einem Thema ent-
falten 

III 

erörtern  die Vielschichtigkeit eines Beurteilungsproblems erkennen und 
darstellen, dazu Thesen erfassen bzw. aufstellen, nachvollziehbare 
Zusammenhänge herstellen und dabei eine begründete Schluss-
folgerung erarbeiten 

III 

gestalten / 
entwerfen  

sich kreativ (z.B. fiktives Gespräch oder Visualisierung) mit einer 
Fragestellung auseinander setzen 

III 

interpretieren einen Text oder ein anderes Material (Bild, Karikatur, Tondoku-
ment, Film etc.) sachgemäß analysieren und auf der Basis metho-
disch reflektierten Deutens zu einer schlüssigen Gesamtauslegung 
gelangen 

III 

Konsequenzen aufzeigen / 
Perspektiven entwickeln 

Schlussfolgerungen ziehen; Perspektiven, Modelle, Handlungs-
möglichkeiten, Konzepte u.a. entfalten 

III 

prüfen /  
überprüfen 

eine Meinung, Aussage, These, Argumentation nachvollziehen, 
kritisch befragen und auf der Grundlage erworbener Fachkennt-
nisse begründet beurteilen 

III 

sich auseinandersetzen mit ein begründetes eigenes Urteil zu einer Position oder einem dar-
gestellten Sachverhalt entwickeln 

III 

Stellung nehmen aus der 
Sicht von … /  
eine Erwiderung formulie-
ren aus der Sicht von … 

eine unbekannte Position, Argumentation oder Theorie aus der 
Sicht einer bekannten Position kritisieren oder in Frage stellen 
und ein begründetes Urteil abgeben 

III 

 


